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1 Anlass 

In der Gemeinde Ofterdingen soll der Bebauungsplan „Seniorenwohnanlage Stein-

lachstrasse“ 2. Änderung aufgestellt werden. Das Verfahren erfolgt nach 

§ 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Der Bereich soll im Rahmen 

der Innenentwicklung nachverdichtet werden. Die bestehende Bausubstanz wird 

rückgebaut und die Flächen werden anschließend neu bebaut.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse gem. § 44 

BNatSchG wird für die Planung erforderlich. 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Für Planungen und Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng ge-

schützte Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen.  

Die Aufgabe besteht laut dem Gesetz darin, für das geplante Bauvorhaben zu prüfen, 

ob lokale Populationen streng geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

(FFH-RL) und europäischer Vogelarten erheblich gestört werden (§ 44 Abs. 5 

BNatSchG). Eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-

tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Zudem ist das Tötungs-

verbot bei der Planung zu beachten (hier gilt Individuenbezug): es ist zu prüfen, ob 

sich das Tötungs- oder Verletzungsrisiko „signifikant“ erhöht. Alle geeigneten Vermei-

dungs- und Minderungsmaßnahmen sind bei Bedarf grundsätzlich zu ergreifen. Fort-

pflanzungs- oder Ruhestätten dürfen nur entfernt werden, wenn deren ökologische 

Funktion im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Dazu sind vorgezogene 

Maßnahmen (CEF-Maßnahmen) zulässig. 

Die ausschließlich nach nationalem Recht besonders und streng geschützten Arten 

sind gemäß § 44 Abs. 5 BNatSchG in der Eingriffsregelung zu behandeln. Es gilt 

Satz 5 entsprechend: „Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 

Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor“. Diese Arten sind in der Planung z. B. 

durch Vermeidungs-, Minderungs- und (artenschutzrechtliche) Ausgleichsmaßnahmen 

zu berücksichtigen. 
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3 Begriffsbestimmungen 

Die Begrifflichkeiten der rechtlichen Grundlagen werden in den Hinweisen der LANA 

zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes  

(LANA, 2009) umfassend beschrieben. Wichtige Begriffe, auch zu planungsrelevanten 

Vogelarten, werden im Folgenden kurz erläutert.  

Lokale Population 

Als lokale Population wird nach § 7 BNatSchG eine „biologisch oder geographisch 

abgegrenzte Zahl von Individuen einer Art“ abgegrenzt. Bei Arten mit gut abgrenzba-

ren örtlichen Vorkommen sind kleinräumige Landschaftseinheiten von Bedeutung für 

die Fortpflanzungs- oder Überdauerungsgemeinschaft. Bei Arten mit flächiger Verbrei-

tung oder großen Aktionsräumen können Populationen auf die naturräumliche Land-

schaftseinheit bezogen werden. (LANA, 2009) 

Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 i. V. m. Abs. 5 für 

nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe 

Tötungsverbot: Es ist verboten wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu tö-

ten. Ferner ist es verboten die Entwicklungsformen von Tieren zu entnehmen, zu be-

schädigen oder zu zerstören. Ein Verstoß gegen das Tötungsverbot liegt nicht vor, 

wenn die Beeinträchtigung durch die Planung bzw. das Vorhaben das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Art, unter Berücksichtigung der vor-

gesehenen Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen, nicht signifikant erhöht.  

Störungsverbot: Es ist verboten wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Auf-

zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören. Ein Verstoß 

gegen das Störungsverbot liegt nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlechte-

rung des Erhaltungszustands der lokalen Population führt. 

Schädigungsverbot: Es ist verboten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender 

Tiere aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Ein Verstoß 

gegen das Schädigungs- bzw. Zerstörungsverbot liegt nicht vor, wenn die ökologische 

Funktion der von der Planung bzw. von dem Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  

Zugriffsverbote (Pflanzen): Es ist verboten wild lebende Pflanzen oder besonders ge-

schützte Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie o-

der ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. Hierunter fällt jede Entwertung 

der Funktionsfähigkeit des Standorts für Existenz und Entwicklung der jeweiligen 

Pflanze. Ein Verstoß gegen das Zugriffsverbot (Pflanzen) liegt nicht vor, wenn die 

ökologische Funktion des von der Planung bzw. von dem Vorhaben betroffenen 

Standorts im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 
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CEF-Maßnahmen 

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktion können nach § 44 Abs. 5 

BNatSchG vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Die Maßnahme 

ist wirksam bei: 

 Ansetzen an unmittelbar betroffenem Bestand d. h. die Ausgleichsmaßnahme 

muss in Quantität und Qualität dem entfallenden Bestand entsprechen (z. B. eine 

Hecke ist betroffen, dafür wird im Umfeld eine gleichartige Hecke gepflanzt)  

 Anlage neuer Lebensstätten oder Verbesserung bestehender Lebensstätten 

(Quantität oder Qualität) 

 räumlich-funktionalem Zusammenhang mit betroffenen Lebensstätten 

 Aufweisen aller erforderlichen Funktionen für die betroffene Population zum Ein-

griffszeitpunkt d. h. die Ausgleichsmaßnahme muss vor dem Eingriff durchgeführt 

werden und wirksam sein 

 ununterbrochener und dauerhafter Sicherung als artspezifische Fortpflanzungs- 

und Ruhestätte 

Bei Unsicherheiten kann ein begleitendes Monitoring notwendig werden, um den Er-

folg der CEF-Maßnahme zu gewährleisten. (LANA, 2009) 

Vogelarten 

Grundsätzlich sind alle wildlebenden Vogelarten europarechtlich durch Artikel 1 der 

EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. Darunter fallen auch häufige, weit verbreitete und 

störungsunempfindliche Arten (die einen günstigen Erhaltungszustand aufweisen) wie 

beispielsweise Amsel, Kohl- und Blaumeise und Buchfink. Für diese Arten ist (ggf. un-

ter Berücksichtigung von entsprechenden Vermeidungsmaßnahmen), trotz möglicher 

örtlicher Beeinträchtigungen und Störungen, sichergestellt, dass sich der Erhaltungs-

zustand der lokalen Population nicht verschlechtert und die ökologische Funktion der 

Lebensstätten im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt.   

Arten mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Relevanz sind den folgenden 

Schutzkategorien zugeordnet: 

 Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

 streng geschützt nach BArtSchV 

 streng geschützt nach BNatSchG 

 Rote Liste, landesweit oder bundesweit 

 Vorwarnliste, landesweit oder bundesweit 

Für diese Arten werden, bei Konflikten mit der Planung, neben Vermeidungsmaß-

nahmen meist auch CEF-Maßnahmen erforderlich.  
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4 Ablauf der artenschutzrechtlichen Prüfung 

1. Schritt 

Bei der Durchführung der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpo-

tenzialanalyse werden für das Plangebiet Hinweise auf das Vorkommen von Anhang 

IV-Tier- und Pflanzenarten der FFH-RL und europäischen Vogelarten im Planungsge-

biet und der vorhandenen Biotopstrukturen abgeprüft (Abschichtung).  

2. Schritt (bei Bedarf) 

Ergibt die artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse Hinwei-

se auf mögliche erhebliche Beeinträchtigungen des Erhaltungszustandes von streng 

geschützten Populationen der Anhang IV-Arten oder/und europäischer Vogelarten, 

sind diese Artengruppen oder Arten in einer sogenannten speziellen artenschutz-

rechtlichen Prüfung (saP) vertieft zu untersuchen. 

Bei häufigen Vogelarten (z. B. Kohlmeise, Hausrotschwanz, Kleiber und andere Arten 

der Kulturlandschaft und Siedlungsrandbereiche) liegt im Regelfall keine erhebliche 

Störung/Beeinträchtigung der lokalen Population vor. Generell sind Nahrungs- und 

Jagdbereiche nur zu betrachten, wenn durch die Beseitigung dieses Lebensraumes 

die Population wesentlich beeinträchtigt wird. 

Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Im Juli 2020 wurde eine Übersichtsbegehung durchgeführt. Die Ergebnisse münden in 

einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse.  

Eine artenschutzrechtliche Prüfung wird bei Berücksichtigung der Planungsempfeh-

lungen und artenschutzrechtlichen Maßnahmen aufgrund der Ergebnisse der arten-

schutzrechtlichen Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse nicht erforderlich (vgl. 

Kap. 7). 
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5 Plangebiet und örtliche Situation 

Das Plangebiet liegt zentral gelegen in Ofterdingen, südlich der Goldstraße sowie 

unmittelbar angrenzend an das bestehende Seniorenhaus „Mauritiusblick“ (vgl. Abb. 

5.1). Das Gebiet ist von einem Einfamilienhaus mit zwei Nebengebäuden (Scheune 

und Garage) bestanden. Die Freiflächen bestehen aus Parkplätzen, Rasen, Gebü-

schen und kleineren Bäumen.  

In der Umgebung des Plangebiets sind Straßen sowie Wohnbebauung mit locker 

durchgrünten Gärten vorhanden. 

Schutzgebiete und geschützte Landschaftsbestandteile sind im Plangebiet nicht ge-

geben (LUBW, 2020). 

Abbildung 5.1: Luftbild des Plangebiets 

 

Quelle: LUBW (2020), Plangebiet rot umrandet, unmaßstäbliche Darstellung 

N
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Abbildung 5.2: Fotos aus dem Plangebiet 

  

Parkplätze im Norden Rasenfläche mit Bäumen und Sträuchern 

 

  

Gartenbereich mit Rasen und Gebüschen Wohngebäude 

 

  

Scheune  

 

Keller des Wohngebäudes 

  

Südostseite der Garage, Löcher im Mauerwerk Kotspuren Fledermäuse an der Garage, im 

Vordergrund Trichter der Ameisenlöwen 

Fotos: Scheck 
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6 Konfliktanalyse 

6.1 Kurzbeschreibung der Planung 

Das Plangebiet umfasst ca. 1.700 m². Die im Plangebiet vorhandenen Gebäude wer-

den zurückgebaut. Anschließend wird die Gesamtfläche bebaut. Außenanlagen wer-

den hierbei gärtnerisch, mit heimischen Sträuchern und Bäumen, angelegt. 

Abbildung 6.1: Bebauungsplan 

 

Quelle: Planungsbüro Schuler GMBH (2020), unmaßstäbliche Darstellung 

N
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6.2 Planungsbedingte Wirkfaktoren 

Zu betrachten sind baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte Wirkfaktoren. 

Darauf wird bei Bedarf in Tabelle 7.2 eingegangen.     

Folgende baubedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Lärmimmissionen und optische Störungen durch Baustellenbetrieb und -verkehr 

 Entfernung und Rodung von Gehölzen und Bäumen 

 Abriss der Bestandsgebäude 

 Flächeninanspruchnahme/-versiegelung durch Baustelleneinrichtung  

Folgende anlagebedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Permanente Flächeninanspruchnahme und -versiegelung und damit Lebensraum-

veränderungen (Inanspruchnahme von potenziellen Fortpflanzungs- und Ruhestät-

ten sowie Nahrungshabitaten)  

 Zunahme optischer Störungen durch Kulissenwirkung der Gebäude im Umfeld 

Folgende betriebsbedingte Wirkfaktoren sind durch die Planung möglich: 

 Derzeit keine relevante Zunahme von weiteren akustischen oder optischen Stö-

rungen absehbar, da das Plangebiet bereits von Straßen und Wohnbebauung um-

geben ist 
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7 Durchführung der artenschutzrechtlichen Relevanzprü-
fung mit Habitatpotenzialanalyse 

7.1 Methodik und Begehungsprotokoll 

Das Plangebiet wurde am 23.07.2020 durch Dipl.-Biol. Jonas Scheck begangen. Ziel 

war die Aufnahme relevanter Habitatstrukturen zur Abschätzung des potenziellen 

Vorkommens artenschutzrechtlich relevanter Arten.  

Die Gebäude wurden dabei von innen und außen begutachtet. An der Garage wurde 

ein Videoendoskop verwendet, um in der Wand vorhandene Löcher auf Fledermaus-

spuren zu untersuchen (vgl. Abb. 5.2). 

Tabelle 7.1: Begehungsprotokoll Übersichtsbegehung 

Datum 23.07.2020 Uhrzeit 11:00 – 11:30 Uhr 

Wetter 23 °C, sonnig, Wind 0  

Zweck Untersuchung auf Vorkommen bzw. Hinweise und Habitate artenschutzrechtlich 

relevanter Insekten, Amphibien, Reptilien, Vögel sowie Säugetiere 

 

7.2 Habitatanalyse und Habitateignung  

Habitatanalyse 

Das Wohngebäude ist in einem intakten Zustand. Es sind niedrige Kellerräume (Ge-

wölbekeller und gewöhnliche Kellerräume) vorhanden. Der Dachboden ist komplett 

zugänglich, das Dach besteht aus einem ungedämmten Ziegeldach. Es sind keine 

Spuren geschützter Arten vorhanden. 

Die Scheune ist in Fachwerkbauweise mit einem Ziegeldach ausgeführt. An der Süd-

ostseite sind Holzanbauten mit verschiedenen Welldachbelägen vorhanden. Die 

Scheune ist etwas baufällig aber insgesamt intakt.  

Die Garage ist intakt und besitzt ein Welleternitdach. Die Garage besteht aus massi-

vem Mauerwerk aus Hohlkammersteinen. Innen sind keine Lücken im Mauerwerk 

vorhanden. Die Außenseite ist verputzt. Auf der Rückseite der Garage (Südostseite) 

sind mehrere faustgroße Löcher im Mauerwerk vorhanden, hier waren zeitweise Bal-

ken für eine Lagerkonstruktion eingelassen. Die Löcher haben Verbindung zu den 

Hohlkammern des Mauerwerks.  

Die Freiflächen sind größtenteils befestigt oder mit Rasen bestanden. Artenschutz-

rechtlich relevante Gehölze wie z. B. Höhlenbäume oder Bäume mit hohem Totholz-

anteil sind nicht vorhanden.   
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Habitateignung 

Insekten 

Es wurden keine Hinweise oder Vorkommen von streng geschützten Insektenarten 

gefunden, ein Vorkommen streng geschützter Insekten wird daher ausgeschlossen.  

Auf der Rückseite der Garage (Südostseite) ist am Wandfuß eine schmale Sandrinne 

vorhanden, in der Trichter von besonders geschützten Ameisenlöwen (Myrmeleon 

sp.) vorhanden sind.  

Amphibien 

Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden, es ist daher nicht als Lebensraum ge-

eignet. Das Vorkommen streng geschützter Amphibien wird ausgeschlossen.  

Reptilien 

Im Plangebiet sind keine geeigneten Lebensräume für streng geschützte Reptilien 

vorhanden. Ein Vorkommen wird daher ausgeschlossen. 

Vögel 

Das Wohnhaus und die Garage weisen keine Eignung für Nischen- oder Gebäudebrü-

ter auf.  

In der Scheune ist grundsätzlich Lebensraumeignung für Nischenbrüter (z. B. Amsel, 

Bachstelze, Grauschnäpper, Hausrotschwanz; nutzen Nischen an Gebäuden als 

Brutplatz) vorhanden, Nester wurden keine gefunden. In den Gebüschen und kleine-

ren Bäumen sind Vorkommen von anspruchslosen und weit verbreiteten Freibrütern 

wie z. B. Buchfink, Grünfink und Mönchsgrasmücke möglich.  

Fledermäuse 

Das Wohnhaus und die Scheune weisen keine Spuren oder Hinweise auf Vorkommen 

von Fledermäusen auf, ein Vorkommen wird dort daher ausgeschlossen. 

In den Löchern in der Außenwand an der Rückseite der Garage (Südostseite) sind 

keine Spuren vorhanden, am Mauerfuß wurden jedoch ältere Kotspuren von mittel-

großen Fledermäusen aufgefunden. Da die Kotspuren an der Wand kleben, handelt 

es sich vermutlich um Spuren, die entstanden sind, als an der Wand noch z. B. Türen 

gelagert waren und damit Spaltenquartiere vorhanden waren. Es ist von einem Som-

merquartier auszugehen.  

Weitere Artengruppen und geschützte Pflanzenarten 

Sonstige Artnachweise relevanter Arten (gem. § 44 (5) BNatSchG) sind aufgrund der 

Nutzung und Strukturen nicht zu erwarten. Streng oder besonders geschützte Pflan-

zenarten sind aufgrund der Nutzung des Plangebiets nicht zu erwarten und wurden 

nicht nachgewiesen. 
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7.3 Betroffenheit der Artengruppen 

Tabelle 7.2: Betroffenheit der Artengruppen 

Streng geschützte Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäische Vogelarten mit Vorkommen in 
Baden-Württemberg (LUBW, 2010) 

Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Farn- und Blü-

tenpflanzen 

Die streng geschützten Arten sind auf spezielle Lebensräume 

angewiesen, die im Plangebiet nicht gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Krebse, Weich-

tiere (Muscheln, 

Schnecken) und 

sonstige niedere 

Tiere  

Keine Lebensraumeignung (Gewässer) gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Libellen Keine Lebensräume (Gewässer) gegeben. „nicht erheblich“  

„erheblich“  

Käfer Die streng geschützten Käferarten benötigen spezielle Lebens-

räume (Wälder, Totholz, Höhlen), die im Plangebiet nicht gege-

ben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Schmetterlinge Die relevanten Arten sind auf spezielle Lebensräume (Mager-

rasen, feuchte Wälder, etc.) angewiesen, die im Plangebiet 

nicht gegeben sind. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Amphibien und  

Reptilien 

Amphibien: Keine Lebensräume (Gewässer) gegeben. 

Reptilien: Keine Lebensraumeignung gegeben. Dichte Versie-

gelung in der Umgebung. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  
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Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Avifauna Das Wohnhaus und die Garage weisen keine Eignung für Ni-

schen- oder Gebäudebrüter auf.  

In der Scheune ist grundsätzlich Lebensraumeignung für Ni-

schenbrüter (z. B. Amsel, Bachstelze, Grauschnäpper, Haus-

rotschwanz; nutzen Nischen an Gebäuden als Brutplatz) vor-

handen, Nester wurden keine gefunden. In den Gebüschen und 

kleineren Bäumen sind Vorkommen von anspruchslosen und 

weit verbreiteten Freibrütern wie z. B. Buchfink, Grünfink und 

Mönchsgrasmücke möglich. 

Da Vorkommen von Brutvögeln nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden können, werden artenschutzrechtliche Maß-

nahmen erforderlich. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den nach § 44 BNatSchG werden erforderlich: 

 Vermeidungsmaßnahme (Tötungs-, Schädigungsverbot): 
Zum Schutz potenziell vorkommender Nischen- und Frei-
brüter sind der Abriss der Scheune sowie die Rodung von 
Gehölzen lediglich im Zeitraum vom 01.10. – 28./29.02. zu-
lässig 

 CEF-Maßnahme (Schädigungsverbot): 
Als Ersatz für potenziell entfallende Nistmöglichkeiten für 
Nischenbrüter sind zwei Nischenbrüterkästen am unmittel-
bar angrenzenden, bestehenden Seniorenhaus (vgl. Abb. 
5.1) anzubringen 

Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnah-
men kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der 
lokalen Population ausgeschlossen werden. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  
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Artengruppe Ergebnis der Habitatanalyse und Betroffenheit Artenschutzrechtli-
che Einschätzung 
unter Berücksichti-
gung der Maßnah-
men 

Säugetiere:  

Fledermäuse 

Das Wohnhaus und die Scheune weisen keine Spuren oder 

Hinweise auf Vorkommen von Fledermäusen auf, ein Vorkom-

men wird dort daher ausgeschlossen. 

In den Löchern in der Außenwand an der Rückseite der Garage 

(Südostseite) sind keine Spuren vorhanden, am Mauerfuß 

wurden jedoch ältere Kotspuren von mittelgroßen Fledermäu-

sen aufgefunden. Da die Kotspuren an der Wand kleben, han-

delt es sich vermutlich um Spuren, die entstanden sind, als an 

der Wand noch z. B. Türen gelagert waren und damit Spalten-

quartiere vorhanden waren. Es ist von einem Sommerquartier 

auszugehen. 

Da Vorkommen von Fledermäusen nicht grundsätzlich ausge-

schlossen werden können, werden artenschutzrechtliche Maß-

nahmen erforderlich. 

Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbestän-

den nach § 44 BNatSchG werden erforderlich: 

 Vermeidungsmaßnahme (Tötungs-, Schädigungsverbot): 
Zum Schutz potenziell vorkommender Fledermäuse ist der 
Abriss der Garage lediglich im Zeitraum vom  
01.11. – 28./29.02. zulässig 

 CEF-Maßnahme (Schädigungsverbot): 
Als Ersatz für potenziell entfallende Sommerquartiere für 
Fledermäuse sind zwei Fledermaushöhlen und zwei Fle-
dermaus-Flachkästen am unmittelbar angrenzenden, be-
stehenden Seniorenhaus (vgl. Abb. 5.1) anzubringen (in 
min. 3 m Höhe mit freiem Anflug)  

Unter Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Maßnah-

men kann eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der 

lokalen Population ausgeschlossen werden. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

Sonstige  

Säuger 

Keine Lebensraumeignung aufgrund fehlender Strukturelemen-

te. 

„nicht erheblich“  

„erheblich“  

 

Hinweise zu besonders geschützten Arten 

Auf der Rückseite der Garage (Südostseite) ist am Wandfuß eine schmale Sandrinne 

vorhanden, in der Trichter von besonders geschützten Ameisenlöwen (Myrmeleon 

sp.) vorhanden sind. Die besonders geschützte Art ist in Baden-Württemberg weit 

verbreitet und nicht auf der Roten Liste aufgeführt. Aufgrund der geplanten lockeren 

Bebauung sind künftig ausreichend Freiflächen für den Ameisenlöwen vorhanden. Die 

Art ist daher nicht Prüfbestandteil der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. 

Das Vorkommen weiterer besonders geschützter Arten im Plangebiet kann grundsätz-

lich nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Habitatstrukturen und der weiteren 

geeigneten Habitate in der Umgebung sind keine relevanten Auswirkungen zu erwar-

ten. Die Vermeidungsmaßnahmen dienen auch diesen Arten. 
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8 Zusammenfassung – Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Anlass 

In der Gemeinde Ofterdingen soll der Bebauungsplan „Seniorenwohnanlage Stein-

lachstrasse“ 2. Änderung aufgestellt werden Das Verfahren erfolgt nach § 13 a 

BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung. Der Bereich soll im Rahmen der In-

nenentwicklung nachverdichtet werden. Die bestehende Bausubstanz wird rückgebaut 

und die Flächen werden anschließend neu bebaut.  

Eine artenschutzrechtliche Relevanzprüfung mit Habitatpotenzialanalyse gem. § 44 

BNatSchG wurde für die Planung erforderlich und durchgeführt. 

Ergebnis 

Die Freiflächen des Plangebiets sind von geringer artenschutzrechtlicher Relevanz, in 

den Gehölzen können anspruchslose und weit verbreitete freibrütende Vogelarten wie 

Buchfink, Grünfink und Mönchsgrasmücke vorkommen. Die Scheune weist Lebens-

raumeignung für nischenbrütende Vogelarten (z. B. Amsel, Bachstelze, Grauschnäp-

per, Hausrotschwanz die Nischen an Gebäuden als Brutplatz nutzen) auf. Es wurden 

keine Nester gefunden, ein Vorkommen kann jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlos-

sen werden. Daher werden Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen erforderlich. 

Am Mauerfuß an der Rückseite der Garage (Südostseite) wurden ältere Kotspuren 

von mittelgroßen Fledermäusen aufgefunden. Da die Kotspuren an der Wand kleben, 

handelt es sich vermutlich um Spuren, die entstanden sind, als an der Wand noch 

z. B. Türen gelagert waren und damit Spaltenquartiere vorhanden waren. Es ist von 

einem Sommerquartier auszugehen. Es werden ebenfalls Vermeidungs- und CEF-

Maßnahmen erforderlich.  

Weitere streng geschützte Arten wurden nicht nachgewiesen, Vorkommen werden 

daher ausgeschlossen. 

Als besonders geschützte Art wurde der Ameisenlöwen (Myrmeleon sp.) nachgewie-

sen. Die Art ist in Baden-Württemberg weit verbreitet und nicht auf der Roten Liste 

aufgeführt. Aufgrund der geplanten lockeren Bebauung sind künftig ausreichend Frei-

flächen für den Ameisenlöwen vorhanden. Maßnahmen werden daher nicht erforder-

lich. 
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Artenschutzrechtliche Maßnahmen 

Vermeidungsmaßnahmen 

 Der Abriss der Scheune und die Rodung von Gehölzen sind zum Schutz potenziell 

vorkommender Brutvögel (Nischen- und Freibrüter) lediglich im Zeitraum vom 

01.10. – 28./29.02. zulässig 

 Der Abriss der Garage ist zum Schutz potenziell vorkommender Fledermäuse le-

diglich im Zeitraum vom 01.11. – 28./29.02. zulässig 

CEF-Maßnahmen 

Vögel: 

 Als funktionssichernde Maßnahme zur Kompensation von potenziell entfallenden 

Nistmöglichkeiten sind für Nischenbrüter vor dem Eingriff zwei Nischenbrüterkäs-

ten am unmittelbar angrenzenden, bestehenden Seniorenhaus anzubringen (vgl. 

Abb. 5.1) 

Fledermäuse:  

 Als funktionssichernde Maßnahme zur Kompensation von potenziell entfallenden 

Sommerquartieren sind für Fledermäuse vor dem Eingriff zwei Fledermaushöhlen 

und zwei Fledermaus-Flachkästen am unmittelbar angrenzenden, bestehenden 

Seniorenhaus (vgl. Abb. 5.1) anzubringen (in min. 3 m Höhe mit freiem Anflug) 

Das Anbringen bzw. Installieren der Nisthilfen für Vögel und Fledermauskästen ist 

durch eine entsprechende Fachkraft (Biologe, Tierökologe oder vergleichbar) zu be-

gleiten. An den Gebäuden können künftig ebenfalls Fledermauskästen und Nisthilfen 

für Vögel angebracht bzw. installiert werden (vgl. Anlagen und NABU Baden-

Württemberg Ratgeber). 

Sonstige Vermeidungsmaßnahmen  

Umweltfreundliche Beleuchtung 

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt durch künstliche Lichtquellen sind zu 

vermeiden. Es sind daher umweltverträgliche Leuchtmittel zu verwenden. Empfohlen 

werden LED-Beleuchtung oder vergleichbare umweltverträgliche Produkte. Auf die 

„Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der 

Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI, 2015) wird verwiesen. 

Vogelfreundliches Bauen mit Glas  

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind an großflächigen Fensterfronten geeignete 

Maßnahmen (z. B. Einbau von für Vögel sichtbare Scheiben, Vogelschutzglas oder 

andere vergleichbare Maßnahmen) zu treffen. Auf die Arbeitshilfe der Schweizeri-

schen Vogelwarte Sempach (2012) wird verwiesen. 

 

Datum: 08.10.2020 
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9 Literatur und Quellen 
 

Gesetze, Rechtsverordnungen 

Gesetz des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (Natur-

schutzgesetz – NatSchG) vom 23.06.2015 (GBl. S. 585), mehrfach geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 23.07.2020 (GBl. S. 651) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29.07.2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 

1328) 

Richtlinie des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume und der wildlebenden Tiere und Pflanzen 

FFH-Richtlinie (92/43/EWG) vom 21.05.1992 

Richtlinie des Rates vom 30.11.2009 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (2009/147/EG) 

Vogelschutz-Richtlinie 

Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutzverordnung – BArt-

SchV) in der Fassung vom 16.02.2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt geändert durch Art. 10 des 

Gesetzes vom 21.01.2013 (BGBl. I S. 95) 

 

Sonstige Literatur und Quellen 

LAI (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz) (2015): Hinweise zur Messung, Beurteilung 

und Minderung von Lichtimmissionen  

LANA (2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes 

LGL (Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg) (2019): Topographische 

Karte 1 : 25.000, Blatt 7520 Mössingen, Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und 

Landentwicklung Baden-Württemberg (lgl-bw.de) 

LUBW (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg) (2010): Geschützte Arten – Liste der in Baden-

Württemberg vorkommenden besonders und streng geschützten Arten, Stand 21.07.2010 

Dto. (2020): LUBW-Homepage, Kartendienst online, Abruf Daten und Schutzgebiete für das Plangebiet 

am 31.07.2020, Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-

Württemberg, www.lgl-bw.de, Az.: 2851.9-1/19 

MLR (Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum BW) (2009): Hinweis-Papier der LANA zu zentralen 

unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes  

NABU Baden-Württemberg: Naturschutz an Gebäuden, Quartieren und Nisthilfen für Vögel und Fleder-

mäuse 

Planungsbüro Schuler GMBH (2020): 2. Änderung des Bebauungsplans „Seniorenwohnanlage Steinlach-

strasse“, Lageplan, M 1 : 500. Juni 2020 

Schweizerische Vogelwarte Sempach (2012): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht 
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ANLAGEN 

 

Anlage 1: Information zu Artenschutzmaßnahmen: Nisthilfen an und in Gebäuden 

 

Anlage 2: Informationen zu Artenschutzmaßnahmen: Fledermauskästen / Fledermaus-

höhlen in und an Gebäuden 
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INFORMATION 
 

Artenschutzmaßnahmen: Nisthilfen an und in Gebäuden 

 

Zielsetzung 

Um von einem Vorhaben bzw. von einer Planung betroffenen Vögeln (Nischen- und 

Gebäudebrüter) weiterhin Lebensstätten zur Vergügung zu stellen, ist es bei Neubauvorhaben 

möglich, Nisthilfen für Vögel an dem Gebäude anzubringen und in das Gebäude zu integrieren. 

Dadurch bleiben die Funktionen der entfallenden Lebensstätten erhalten.  

Anforderungen Nisthilfen für Vögel 

 Innenmaße: min. 15 cm Höhe, 15 cm Breite und 15 cm Tiefe 

 Einflugöffnung ca. 10 x 15 cm 

 Anbringung nicht an der Wetterseite und ohne zu starke direkte Besonnung, optimal also an der 

Fassade der Ostseite oder an der Südseite unter Dachvorsprung 

 Anbringung möglichst hoch, min. in 2 – 3 m Höhe 

 Zur Förderung von Kolonien können entweder Koloniekästen oder mehrere Einzelnisthilfen an 

einem Gebäude angebracht werden 

 

Beispiele Nisthilfen für Vögel 
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Weitere Informationen, Beispiele und Bezugsquellen für Nisthilfen: 

www.artenschutz-am-haus.de 
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INFORMATION 
 

Artenschutzmaßnahmen: Fledermauskästen/Fledermaushöhlen   
an und in Gebäuden 

 

Zielsetzung 

Um von einem Vorhaben bzw. von einer Planung betroffenen Fledermäusen weiterhin 

Lebensstätten zur Vergügung zu stellen, ist es bei Neubauvorhaben möglich, 

Fledermauskästen/Fledermaushöhlen an dem Gebäude anzubringen und in das Gebäude zu 

integrieren. Dadurch bleiben die Funktionen der entfallenden Lebensstätten erhalten.  

Anforderungen Fledermauskästen/Fledermaushöhlen 

 Ersatzquartiere d. h. Fledermauskästen/Fledermaushöhlen möglichst in der Nähe früherer 

Quartiere anbringen (Fledermäuse sind meist standorttreu) 

 Freier An- bzw. Abflug, möglichst hoch am Gebäude (z. B. Firstbereich, unter Dachsims) 

 Warme, windstille Lage (Süd-, Südost-, Ostseite des Gebäudes), nicht auf der Wetterseite, nicht 

dauerhaft in der prallen Sonne 

 Idealerweise mehrere Kästen an unterschiedlichen Gebäudeseiten (ermöglicht den Tieren 

Quartierwechsel je nach Sonneneinstrahlung und Witterung) 

 Keine direkte Beleuchtung nachts 

 

Beispiele Fledermauskästen/Fledermaushöhlen 
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Weitere Informationen, Beispiele und Bezugsquellen für Fledermauskästen/Fledermaushöhlen: 

www.artenschutz-am-haus.de 
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